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Klimabeirat 
der Stadt Gütersloh 
 

 
 

N i e d e r s c h r i f t  
 

über die 8. Sitzung 
des Klimabeirates  am 29.11.2022 

im Ratssaal, Rathaus, Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh 
 
 

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsende:  19:47 Uhr 
 
 
Anwesend sind: 
 
Vorsitzender: 
1.  Gramlich, Kurt  

 
 
Mitglieder: 
2.  Birke, Hans-Ulrich  
3.  Elliger, Jan-Gerald  
4.  Große-Freese, Hans-Heinrich  
5. Prof. Dr. Kaimann, Andrea  
6.  Kattenstroth, Gerhard  
7.  Kostka, Alexander  
8.  Peitz, Petra  
9.  Rieping, Stephan  
10. Schröder, Thorsten  
11. Topmöller, Brigitte  

  12. Fabisch, Mark in Vertretung von Christoph Wendker  
  13. Prof. Dr. Knüppel, Manuel in Vertretung von Margret Ostermann  
  14. Schepsmeier, Petra in Vertretung von Julian Lambracht ab TOP 5 
 

  
Beratende Mitglieder: 
 

12. Becker, Bernd  
13. Birkenhake, Hermann  
14. Dr. Goecke, Martin  
15. Hentschel, Helmut 
16. Herrling, Nina 

 

17. Libuda, Ralf  
18. Dr. Noack, Martin  
19. Sperling, Klaus  
20. Wolters, Sonja  

 
 

Es fehlen: 
 
Höfel, Jörg 
Lambracht, Julian 
Ostermann, Margret 
Schneidt, Stefan 
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Wendker, Christoph 
Linzel, Inga 
 
Folgende stellvertretende Mitglieder haben an der Sitzung teilgenommen: 
Dierkes, Michaela 
Klee, Annette  
Lakämper, Markus 
Schenk, Hans 
Schüre, Bernd 
Dr. Warzecha, Anne-Kathrin 
Weihrauch, Marlies 
 
Folgende stellvertretende Mitglieder haben an der Sitzung nicht teilgenommen: 
Bille, Simone 
Entrup, Hartmut 
Opfer, Emma 
Stevens, Andreas 
Dr. Waesch, Gunna 
Westerbarkey, Martin 
 
Weiter nehmen teil: 
 
 
Von der Verwaltung: 
Groß, Moritz als Schriftführer 
 
Von den Stadtwerken 
Primon, Thomas 
 
Als Gäste während der öffentlichen Sitzung: 
Andersen, Svend als Referent 
Hübner, Andreas als Referent 
 
Vertreter der Medien 
Es haben an der öffentlichen Sitzung keine Vertreter der Medien teilgenommen. 
 
Zuschauer: 
Es haben Zuschauer teilgenommen. 
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Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 
 
 

2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
 
 

3. Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

4. Bericht des Vorsitzenden 
(Anlage Klimabeirat zum Energiekonzept Mansergh) 

 
 

5. Verfahrensvorschläge zur kommunalen Klimabilanzierung 
- Vortrag Svend Andersen 
- Vortrag Andreas Hübner, Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft 
 

 
 

6. Frühzeitige Festlegung für eine zukunftsweisende Treibhausgasbilanzierung für die Stadt 
Gütersloh 

 
 

6.1 Frühzeitige Festlegung der Treibhausgas-Bilanzierungsmethode des Klimaschutzkonzepts 
-DS-NR.: 491/2022- 

 
 

6.2 Empfehlung des Klimabeirats zur Klimaneutralität und zur zukunftsfähigen THG-Bilanzie-
rung 
-DS-NR.: 492/2022- 

 
 

7. Vorstellung der Struktur für Maßnahmenvorschläge für das Klimaschutzkonzept 2.0 
Andreas Hübner 

 
 

8. Antrag der Facharbeitsgruppe Landwirtschaft, Ernährung und Konsum 
 
 

9. Fragen und Vorschläge der Beiratsmitglieder 
 
 

10. Verschiedenes 
 

Nichtöffentliche Sitzung 
 

11. Verschiedenes 
 

 
 
Vorsitzender Kurt Gramlich begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung 
und die Beschlussfähigkeit des Klimabeirates fest. 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 
 

 
Es gibt keine Einwendungen. 
 
 

2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
 

 
Frau Weihrauch beantragt die Erweiterung der Tagesordnung um einen zusätzlichen Tagesord-
nungspunkt. Frau Weihrauch verliest den Antrag der Facharbeitsgruppe Landwirtschaft, Ernährung 
und Konsum des Klimabeirats.  
 
Herr Gramlich lässt über die Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung als TOP 8 abstimmen. 
 
Der vollständige Antrag ist dem Protokoll unter TOP 8 beigefügt. 



Seite 4 von 10 

 
 
 
Beschluss 
 
Der Klimabeirat beschließt die Aufnahme des Antrags der Facharbeitsgruppe Landwirtschaft, Er-
nährung und Konsum als Tagesordnungspunkt 8 der heutigen Sitzung. 
 
Ergebnis: 
Einstimmig beschlossen 
 
 
 

3. Mitteilungen der Verwaltung 
 

 
Frau Wolters stellt den Zeitplan zur weiteren Erarbeitung und Präsentation des Klimaschutzkon-
zepts 2.0 vor.  
 
Der Zeitplan ist dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt.  
 
 
 

4. Bericht des Vorsitzenden 
(Anlage Klimabeirat zum Energiekonzept Mansergh) 

 

 
Herr Gramlich berichtet über aktuelle, überregionale Entwicklungen der Treibhausgasver-
meidung und stellt dar, dass das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, mit 
den derzeitigen Anstrengungen nicht erreichbar sei. 
 
Außerdem weist Herr Gramlich auf die Aktualisierung des durch das LANUV zur Verfügung 
gestellten Klimaatlas hin. 
 
Des Weiteren benennt Herr Gramlich die diesjährigen, zahlreichen Aktivitäten des Klima-
beirats. Genannt werden u.a. die Erarbeitung einer Stellungnahme zum Energiekonzept des 
Mansergh-Quartiers, die Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen für das Klimaschutzkon-
zept 2.0, sowie die Durchführung von Informationsveranstaltungen zu den Themen “Weg 
vom Gas, aber wie?” und “Die Folgen des Klimawandels für Gütersloh und die Region – zur 
Notwendigkeit einer klimaresilienten Stadtentwicklung”.  
 
Herr Gramlich dankt allen Mitgliedern des Klimabeirats für ihr Engagement. 
 
Die Präsentation von Herrn Gramlich ist dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 
 
 

5. Verfahrensvorschläge zur kommunalen Klimabilanzierung 
- Vortrag Svend Andersen 
- Vortrag Andreas Hübner, Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft 
 

 

 
- Vortrag Svend Andersen 
 
Herr Andersen beginnt seinen Vortrag mit der Einordnung des Klimawandels als lebensbedrohende 
Gefahr und der daraus resultierenden Verantwortung. Er verweist darauf, dass der Umgang mit 
lebensbedrohende Gefahren i.d.R. durch Normen und Standards geregelt sei. Als Beispiel führt Herr 
Andersen die Norm zur Brandschutzordnung an. Herr Andersen stellt dar, dass “BISKO” eine 
Empfehlung zur Methodik der kommunalen THG-Bilanzierung und damit aktuell kein Standard sei. 
Die Hauptprobleme der “BISKO” Methode seien die kombinierte Bilanzierung von Körperschaft und 
Kommune in dem selben Inventar sowie die bereits vor der Bilanzierung implizierte Prioriät von 
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lokalen Energieeinsparungen vor lokaler Energieerzeugung. 
 
Demgegenüber stellt Herr Andersen die DIN EN ISO 14064-1 als THG-Bilanzierungsstandard vor. 
Die Kommune bilanziere mit dieser Methode nur Emissionen, die sie selbst direkt kontrolliert. Die 
Wirksamkeit von Reduktionsmaßnahmen sei daher mit dieser Bilanzierungsmethodik gut 
nachvollziehbar. Herr Andersen benennt und erläutert einige Handlungsfelder. 
 
Herr Andersen schließt seinen Vortrag mit dem Fazit, dass die DIN EN ISO 14064-1 im Vergleich 
zum BISKO-Ansatz als detailliertere und besser strukturierte Richtlinie für die THG-Bilanzierung der 
Emissionen der Stadt selbst erscheine. 
 
Eine Gegenüberstellung beider Methoden, sowie ein Fließtext zur Einschätzung bezüglich deren 
Eignung zur kommunalen THG-Bilanzierung, ist in der Präsentation enthalten. Die Präsentation ist 
dem Protokoll als Anlage 3 beigefügt. 
 
Herr Birkenhake fragt, welche Konsequenzen entstehen, falls im Rahmen der Bilanzierung 
festgestellt wird, dass Ziele nicht erreicht werden. 
 
Herr Andersen berichtet davon, dass in einigen kanadischen Städten nach der Überschreitung von 
THG-Budgets Strafzahlungen fällig werden. Andere Städte arbeiten mit Belohnung statt Bestrafung. 
 
Frau Schepsmeier schätzt die durch die “BISKO” Methode implizierte Priorisierung von 
Energieeinsparung vor Erzeugung als nachvollziehbar und richtig ein. Sie kritisiert die durch Herrn 
Andersen dargestellte Bewertung dieser Priorisierung.   
 
Herr Fabisch hebt die durch Herrn Andersen dargestellte Bedeutung der Kontrollierbarkeit 
bilanzierter Emissionen hervor. Die Wirksamkeit von Maßnahmen solle durch die THG-
Bilanzierung nachvollziehbar werden.  
 
- Vortrag Andreas Hübner (Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft) 
 
Herr Hübner beginnt seinen Vortrag mit der Einordnung der Bedeutung der Klimaneutralität für die 
Stadt Gütersloh. Klimaneutralität werde erreicht, wenn die Summe der positiven und negativen THG-
Einträge gleich null sei. Herr Hübner stellt fest, dass die Bilanzierung von Emissionen zwar 
notwendig zur Erfolgskontrolle, jedoch keine Maßnahme zur Reduktion von Emissionen sei und 
appelliert an die Mitglieder des Klimabeirats, die Diskussion über konkrete Reduktionsmaßnahmen 
genauso angeregt zu führen, wie die Diskussion über die Methode der Bilanzierung. 
 
Herr Hübner stellt die innerhalb der Lenkungsgruppe des Klimabeirats gemeinschaftlich entwickelte 
Bilanzierungsmethodik “BISKO GTzero” vor. Er grenzt energetische von nicht-energetischen 
Emissionen ab und benennt die Vernachlässigung nicht-energetischer Emissionen als Schwäche 
der herkömmlichen “BISKO” Methode. Mit der “BISKO GTzero” Methode sollen nicht-energetische 
Emissionen daher über eine Nebenbilanz erfasst werden, um dieses Problem zu beheben.  
  
Herr Hübner erläutert, dass die “BISKO” Methode sich als Standard der kommunalen THG-
Bilanzierung etabliert habe und sich daraus der Vorteil der interkommunalen Vergleichbarkeit 
ergebe. Herr Hübner empfiehlt die Methode daher auch zur Anwendung durch die Stadt Gütersloh. 
Die identifizierten Probleme ließen sich über die Erstellung von Nebenbilanzen beheben. 
 
Die Präsentation von Herrn Hübner ist dem Protokoll als Anlage 4 beigefügt. 
 
Herr Kattenstroth fragt nach der Bedeutung landwirtschaftlicher Emissionen im Rahmen der 
Bilanzierung nach der “BISKO GTzero” Methodik. 
 
Herr Hübner antwortet, dass die Bilanzierung dieser Emissionen grundsätzlich sinnvoller werde, 
desto mehr Flächen im Bilanzgebiet landwirtschaftlich bewirtschaftet wird. Mit der Methode “BISKO 
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GTzero” sollen diese Emissionen über eine Nebenbilanz ausgewiesen werden. 
 
Frau Schepsmeier fragt nach der Methodik zur Erstellung von Nebenbilanzen. 
 
Herr Hübner antwortet, dass es verschiedene Leitfäden zur Bilanzierung der unterschiedlichen 
Sektoren nicht-energetischer Emissionen gebe, die angewandt werden sollen. 
 
Herr Fabisch fragt nach dem Unterschied zwischen “BISKO GTzero” und der DIN EN ISO 14064-1 
und ob durch beide Methoden am Ende dieselben Daten erfasst werden. 
 
Herr Hübner verweist erneut darauf, dass ein Großteil der “BISKO GTzero” Methode ein 
etabliertes Verfahren sei, welches die interkommunale Vergleichbarkeit erlaube. Nicht-
energetische Emissionen, die durch die “BISKO” Methode vernachlässigt werden, würden über 
“BISKO GTzero” in einer Nebenbilanz dargestellt, während diese mit der DIN EN ISO 14064-1 
direkt in die Hauptbilanz einfließen und so die interkommunale Vergleichbarkeit gefährden. 
 
 

6. Frühzeitige Festlegung für eine zukunftsweisende Treibhausgasbilanzierung für die 
Stadt Gütersloh 

 

 
Der Vorsitzende erklärt, dass unter Punkt 6 zwei konkurrierende Anträge zur Abstimmung vorlie-
gen. Beide Anträge wurden durch die Präsentationen der Gastreferenten Herrn Andersen und 
Herrn Hübner begründet. 
 
Der Vorsitzende hält den Entwurf der Facharbeitsgruppe TOP 6.2. für den weitergehenden Antrag. 
Deshalb soll dieser zuerst erörtert und abgestimmt werden. 
 
Sollte dieser keine Mehrheit finden, wird Top 6.1. zur Abstimmung kommen. 
 
 

6.1 Frühzeitige Festlegung der Treibhausgas-Bilanzierungsmethode des Klimaschutz-
konzepts 
-DS-NR.: 491/2022- 

 
 

 
 
 
Empfehlung an den Rat: 
 
 
 
Ergebnis: 
Nach einer Mehrheit für TOP 6.2 wird über den TOP 6.1 nicht mehr abgestimmt. 
 
 
 

6.2 Empfehlung des Klimabeirats zur Klimaneutralität und zur zukunftsfähigen THG-Bi-
lanzierung 
-DS-NR.: 492/2022- 

 
 

 
Herr Fabisch stellt den Beschlussvorschlag vor. 
 
Herr Primon weist darauf hin, dass die Stadtwerke bereits, wie durch Punkt 5 des 
Beschlussvorschlags gefordert, die THG-Emissionen auf den von ihnen ausgestellten 
Stromrechnungen ausweisen. Hierzu bestehe bereits eine gesetzliche Verpflichtung.  
 
Herr Kattenstroth spricht sich für eine gesamtstädtische Bilanzierung nach dem Territorialprinzip 
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unter Anwendung der “BISKO GTzero” Methode aus. Auch mit entsprechender Motivationsarbeit 
durch die Stadtverwaltung sei es realitätsfern anzunehmen, dass sämtliche Akteure innerhalb des 
Stadtgebiets eine individuelle Bilanz ermitteln. 
 
Frau Schepsmeier weist darauf hin, dass die “BISKO” Methode in nahezu allen deutschen 
Kommunen angewandt werde. Es sei vor dem Hintergrund der interkommunalen Vergleichbarkeit 
sinnvoll auch in Gütersloh nach dieser Methodik zu bilanzieren.  
 
Herr Dr. Noack kritisiert die “BISKO” Methode, da hier die verkehrsbedingten Emissionen von 
Durchreisenden über die Autobahn innerhalb der Bilanzgrenze liegen. Auf die Reduktion dieser 
Emissionen habe man als Kommune keinen Einfluss, daher erscheine es wenig sinnvoll diese zu 
bilanzieren. 
 
Herr Hentschel weist darauf hin, dass mit der Anwendung der durch den Klimabeirat 
vorgeschlagenen Methodik der freiwilligen Erstellung von individuellen Einzelbilanzen 
voraussichtlich nie eine vollständige, gesamtstädtische THG-Bilanz erstellt werden könne. Diese sei 
allerdings notwendig, um die Effektivität von Maßnahmen und die gesamtstädtischen Fortschritte im 
Rahmen der THG-Reduktion nachvollziehen und bewerten zu können. 
 
Herr Dr. Noack schlägt vor, die Beschlussvorschläge des Klimabeirats und der Verwaltung 
zusammenzuführen und den Beschlussvorschlag der Verwaltung (TOP 6.1) dem 
Beschlussvorschlag des Klimabeirats als achten Punkt anzufügen. Herr Dr. Noack schlägt weiterhin 
vor, allen Akteuren selbst zu überlassen, ob diese ihre individuelle Einzelbilanz nach DIN EN ISO 
14064 oder GHG-Protocol erstellen. Der Beschlussvorschlag könne entsprechend an allen Stellen, 
an denen die DIN EN ISO 14064 genannt wird, um den Text “oder GHG-Protocol” ergänzt werden.  
 
Herr Gramlich spricht sich für beide Änderungsvorschläge von Herrn Dr. Noack aus, formuliert 
erneut den entsprechend geänderten Beschlussvorschlag und lässt über diesen abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Der Klimabeirat empfiehlt dem Ausschuss für Umwelt und Klima zu beschließen: 
 
1. Treibhausgasneutralität für das Stadtgebiet Gütersloh bedeutet, dass alle lokalen Akteure wie 
Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleister, landwirtschaftliche Betriebe, Stadt einschließlich kontrol-
lierter Tochtergesellschaften und sonstige Institutionen eine eigene ausgeglichene Treibhausgasbi-
lanz aufweisen. 
 
2. Die durch die Akteure zu bilanzierenden vermeidbaren Emissionen müssen vollständig reduziert 
und unvermeidbare Emissionen durch Treibhausgasentnahmen entsprechend ausgeglichen (neu-
tralisiert) werden. Die Reduktion der THG Emissionen soll unter Einhaltung des aus dem deutlich 
unter zwei Grad Celsius-Ziels abgeleiteten Emissionsbudgets geplant und umgesetzt werden. 
 
3. Die Stadt Gütersloh (Stadtverwaltung einschließlich kontrollierter Tochtergesellschaften, insbe-
sondere Stadtwerke Gütersloh) erstellt eine umfassende Treibhausgasbilanz nach DIN EN 14064-
1:2018 oder GHG Protokoll für das Jahr 2022. Die Bilanz ist jährlich zu aktualisieren und zu ver-
öffentlichen, die Bilanzierungsgrundsätze sind zu beschreiben und die Entwicklung der Treibhaus-
gasemissionen ist zu erläutern. 
 
4. Die Stadt wirkt darauf hin, dass alle lokalen Akteure dem mustergültigen Beispiel der Stadt folgen 
und eine eigene Bilanz nach DIN EN ISO 14064-1:2018 oder GHG Protokoll erstellen und veröffent-
lichen. Im ersten Schritt sollen mindestens Emissionen der Kategorie 1: direkte THG-Emissionen 
und Entzug direkter THG-Emissionen und Kategorie 2: indirekte THG-Emissionen aus importierter 
Energie berichtet werden. Dazu schafft die Stadt Gütersloh insbesondere Beratungsangebote, An-
reize und Förderungen. 
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5. Die Stadtwerke unterstützen die Bilanzierungen der Akteure durch die Ausweisung der energie-
bedingten Treibhausgasemissionen (inklusive Vorkettenemissionen) auf den Rechnungen für 
Strom, Wärme, Erdgas. 
 
6. Die Stadt entwickelt im Rahmen des Smart City Projekts eine für alle Akteure zugängliche Platt-
form (z.B. Webseite, App) zur Dokumentation der individuellen Klimabilanzen. Diese öffentliche 
Plattform kann selbst als Monitoring-Instrument dienen, indem Klimaschutzziele, Erfolge und Fort-
schritte sowie Ergebnisse dargestellt werden. 
 
7. Die Stadt motiviert die Bevölkerung zum Mitmachen und startet eine Kampagne zur Ermittlung 
der individuellen THG-Bilanz der privaten Haushalte. Die Kampagne sollte wissenschaftlich begleitet 
werden mit dem Ziel, regelmäßig eine repräsentative anonymisierte Erhebung der THG-Emissionen 
von Haushalten zu erstellen. 
 
8. Zusätzlich erstellt die Stadtverwaltung eine territoriale Treibhausgasbilanz nach BISKO GTzero. 
 
Ergebnis: 
Einstimmig beschlossen 
 
 
 

7. Vorstellung der Struktur für Maßnahmenvorschläge für das Klimaschutzkonzept 2.0 
Andreas Hübner 

 

 
Herr Hübner präsentiert die Struktur des Maßnahmenportfolios für das  
Klimaschutzkonzept 2.0. Das Portfolio ist in Handlungsfelder, Handlungsschwerpunkte, 
Maßnahmen und Aktivitäten gegliedert. Der Klimabeirat habe bereits erste Vorschläge für Aktivitäten 
eingebracht. Weitere Vorschläge können noch bis zum 16.01.2023 bei der Gertec GmbH 
Ingenieurgesellschaft eingereicht werden. Die Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft werde 
anschließend alle eingegangenen Vorschläge aufbereiten und eigene Vorschläge einbringen, um 
das Maßnahmenportfolio zu vervollständigen. Das Maßnahmenportfolio werde der Lenkungsgruppe 
des Klimabeirats voraussichtlich Mitte Februar 2023 vorgestellt. Die Beschlussfassung über 
Auswahl und Priorisierung der Maßnahmen sei für die Sitzung des AUK am 17.04.2023 geplant.   
 
Die Präsentation von Herrn Hübner ist dem Protokoll als Anlage 5 beigefügt. 
 
 

8. Antrag der Facharbeitsgruppe Landwirtschaft, Ernährung und Konsum 
 

 
Es gibt keine Wortmeldungen zum Antrag, daher lässt Herr Gramlich direkt über die dort genannten 
Empfehlungen an den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz abstimmen. 
 
Der vollständige Antrag ist dem Protokoll als Anlage 6 beigefügt. 
 
 
Beschluss 
 
1. Die Prüfung zur Wiedereinrichtung des Spülmobils. 
 
2. Auf städtischen Flächen und bei städtischen Veranstaltungen auf Einwegmüll jeglicher Art zu 
verzichten. Stattdessen sollen Mehrwegbehältnisse in den Vordergrund gerückt werden. Dies ist ein 
Schritt zur „Zero-Waste-City“. 
 
3. Die Stadt unterstützt den Umstieg auf Mehrwegbehältnisse (Dazu zählen u.a. Becher, Essensbo-
xen, Gemüsenetze und Einkaufstaschen) organisatorisch und finanziell. Durch die Umstellung sollen 
Einzelhändler und Gastronomen keine finanziellen Nachteile erleiden. 
 
Ergebnis: 
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Einstimmig beschlossen 
 
 
 

9. Fragen und Vorschläge der Beiratsmitglieder 
 

 
Frau Weihrauch fragt nach dem aktuellen Stand zum Antrag “Biostädte”. 
Frau Wolters antwortet, dass es derzeit keine neuen Entwicklungen gebe. Sie werde mit 
gegebenem Anlass darüber berichten. 
 
Frau Weihrauch fragt wie viele landwirtschaftliche Nutzflächen im Besitz der Stadt sind und nach 
welchen Kriterien Pächter für diese Flächen ausgewählt werden. 
Frau Herrling sagt zu, diese Informationen zusammenstellen und nachträglich zur Verfügung stellen 
zu lassen. 
 
Frau Weihrauch berichtet, dass ca 70 % der Deutschen sich laut einer Umfrage für 
Feuerwerksverbotszonen in Großstädten aussprechen. Weiterhin erläutert Frau Weihrauch die 
belastenden Auswirkungen eines Feuerwerks. Frau Weihrauch appelliert an die Stadtverwaltung 
das Verbot privater Feuerwerke, sowie die Möglichkeit zur Organisation eines öffentlichen 
Feuerwerks, zu prüfen.  
Frau Herrling bedankt sich für die Anregung und verweist darauf, dass die Zeit in diesem Jahr 
bereits weit fortgeschritten ist, wodurch die Planung eines öffentlichen Feuerwerks in diesem Jahr 
unrealistisch erscheine.  
 
Herr Schüre äußert drei Fragen. Die Beantwortung erfolgt über dieses Protokoll. 
1: Werden die Anregungen des Klimabeirats bezüglich der Überarbeitung der städtischen 
Energieleitlinien in der weiteren, politischen Beratung berücksichtigt? 
Die Prüfung der Energieleitlinie (Stand 26.08.2021) soll innerhalb der Verwaltung Anfang 2023 
erfolgen. 
 
2: Wie ist der aktuelle Sachstand zum Antrag “Bodenversiegelung und Regenwassernutzung” des 
BUND? 
Der Antrag wird voraussichtlich in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am 
13.02.2023 behandelt. 
 
3: Wie ist der aktuelle Sachstand zum Wasserversorgungskonzept? 
Das Wasserversorgungskonzept war erstmalig zum 1.1.2018 aufzustellen und ist danach alle 6 
Jahre fortzuschreiben. Der Ausschuss für Umwelt und Ordnung hat in seiner 17. Sitzung am 
12.06.2017 (Drs. 144/2017) die Pflicht zur Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der 
Erstellung des Konzepts beauftragt. 
Die Bezirksregierung Detmold hat im Oktober 2019 dazu u.a. folgendes mitgeteilt: 
Die Prüfung des Wasserversorgungskonzeptes ergab, dass die Stadt Gütersloh für ihr Stadtgebiet 
unter Berücksichtigung der Umsetzung der geplanten und bereits durchgeführten Maßnahmen eine 
langfristige Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung entsprechend der Pflichten nach § 38 
Abs. 1 und 2 LWG NRW gewährleisten kann. 
Das aktuelle Wasserversorgungskonzept kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-
einrichtungen/umweltschutz/umweltberatung/wasser-
trinkwasser.php#anchor_57157324_Accordion-Wasserversorgungskonzept-der-Stadt-Guetersloh 
Die pflichtgemäße Fortschreibung steht entsprechend im Jahr 2024 an. 
 
 
 
 

10. Verschiedenes 
 

 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 

https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-einrichtungen/umweltschutz/umweltberatung/wasser-trinkwasser.php#anchor_57157324_Accordion-Wasserversorgungskonzept-der-Stadt-Guetersloh
https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-einrichtungen/umweltschutz/umweltberatung/wasser-trinkwasser.php#anchor_57157324_Accordion-Wasserversorgungskonzept-der-Stadt-Guetersloh
https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-einrichtungen/umweltschutz/umweltberatung/wasser-trinkwasser.php#anchor_57157324_Accordion-Wasserversorgungskonzept-der-Stadt-Guetersloh
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Nichtöffentliche Sitzung 
 

11. Verschiedenes 
 

 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
 
 
 
 
Freigabe per Mail am  
Kurt Gramlich Moritz Groß 
Vorsitzender Schriftführer 
 



Lenkungsgruppe Klimabeirat
Ausschuss für Umwelt 

und Klimaschutz
Rat Öffentlichkeit

Baustein "Klimaschutzkonzept Gütersloh 2.0"

1a Vorschlag für eine zukunftssichere Energie- und THG-

Bilanzierung für Gütersloh als Grundlage der Zielsetzung und des 

späteren Monitorings in der Umsetzungsphase

08.11.2022 29.11.2022 13.02.2023

1b Fokusbaustein:  Was bedeutet Klimaneutralität für die Stadt 

Gütersloh ?
08.11.2022 07.02.2023 13.02.2023

1c Erarbeitung von Input für eine öffentliche Veranstaltung

„Klimaneutral leben - es geht schon heute“

Konzeptvorschlag für die Durchführung einer solchen Veranstaltung 

und Präsentationen

ca. 2,5 h

Konzept und 

Durchführung

3.2023

2 Abgrenzung der zu untersuchenden Sektoren 08.11.2022

3 Maßnahmenentwicklung und -Aufbereitung
Einreichung bis 

16.1.2023

Überblick aller 

Einreichungen, 

Verdichtung, Auswahl

Mitte Februar 2023

Beschlussfassung über 

Auswahl und 

Priorisierung

17.4.2023

4 Entwicklung von 30 Maßnahmensteckbriefen

5 Entwicklung einer begleitenden und nachlaufenden 

Kommunikationsstrategie

6 Vorstellung der Maßnahmensteckbriefe Ende Juni 2023

7 Fokusbaustein Vorschlag für Projektsteuerung in der 

Umsetzung/Controllingkonzept mit Multiprojektmanagement und 

Projektportfolioplan

8 Bericht

9 Vorstellung der Maßnahmensteckbriefe, des Gesamtüberblicks 

und Vorschlag für Projektsteuerung

Anfang 8.2023 24.08.2023 oder

gemeinsame Sitzung

21.8.2023 25.8.2023 oder

28.9.2023
10.2023

10 Projektsteuerung und Abstimmung mit dem Auftraggeber 

(jeweils 17:00 Uhr)



























Danke für die Aufmerksamkeit!

Danke für Euer Engegement!



Quellen zum Bericht des Vorsitzenden Klimabeirat 29.11.2022
International
UNFCCC - Sekretariat des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen Bericht
zur Umsetzung der Pariser Klimaziele: Diese Senkung reicht jedoch nicht aus, um einen 1,5 Grad-kompatiblen
Pfad einzuschlagen.

Quelle: https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now

National
Expertenrat für Klimafragen

Die bisherigen Emissions-Reduktionsraten reichen bei weitem nicht aus, um die Klimaschutzziele für 2030 zu
erreichen.

Quelle: https://expertenrat-klima.de/publikationen/

Bundesland
Treibhausgase in NRW steigen wieder

Quelle: https://www.lanuv.nrw.de/klima/klimaschutz/treibhausgas-emissionsinventar

09.11.2022 Klimaatlas vorgestellt

Planungs-, Daten- und Informationsplattform zur Klimaanpassung in NRW – LANUV veröffentlicht Klimaatlas

Gütersloh
FAG Sitzungen

Quelle: https://wiki.fee-owl.de/KlimaBeirat2021

• 2021 30 Treffen
• 2022 35 Treffen

Schwerpunkt Mansergh Quartier

• Vorstellung der Anregungen im Bambi Kino
• Quelle: http://fee-owl.de/download/220531_Mansergh_Vortrag.pdf
• Beteiligung am Energiekonzept Mansergh Quartier
• Quelle: http://www.fee-owl.de/download/221107_Klimabeirat_Mansergh_Energiekonzept.pdf

Schwerpunkt Vorschläge für das neue Klimaschutzkonzept

• Aus verschiedenen FAGs mit Ansprechpartnern

Öffentliche Veranstaltungen

• 09.09.2022 Bambi Kino Klimaschutz und Straßenbau (BVWP)

• Im Rahmen der Klimawoche:

• Quelle: http://fee-owl.de/download/220909_W.Reh_Klimaschutz_und_Strassenbau_Klimabeirat.pdf

• 04.05.2022 Bambi Kino Weg vom Gas aber wie?

• In Kooperation mit KlimaTisch e.V.

• Quelle: http://fee-owl.de/download/220411_Weg_vom_Gas_A4.pdf

• 26.04.2022 Eröffnung Klimabüro

• Quelle: http://fee-owl.de/download/220810_KlimaBuero_BUNDSchau.md_2.pdf

• 29.03.2022 Bambi Kino: Die Folgen des Klimawandels für Gütersloh und die Region

• Quelle: https://www.fee-owl.de/download/220329_Klimafolgen_Bambi_Plakat.pdf

ASEW Stadtwerke-Initiative Klimaschutz

• Quelle: http://www.fee-owl.de/download/221117_ASEW-Initiative-Klimaschutz.pdf
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8. Sitzung des Klimabeirates der Stadt Gütersloh 29.11.2022

Andreas Hübner, Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft, 29.11.2022

Bilanzierung + Maßnahmenentwicklung



Was bedeutet Klimaneutralität für die 
Stadt Gütersloh?



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG

Bilanzgrenzen 
und Sektoren

3

Energetische THG-Emissionen 

Strom, Wärme, Verkehr nach 

Territorialprinzip, nachrichtliche 
Bilanz mit lokalem Strommix 

Nicht energetische THG-
Emissionen (in der Regel schlechte 

Datengrundlage)

Quelle: Jung Stadtkonzepte



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG

Entwicklung des 
CO2-Budgets für 
Gütersloh des 
1,75°C Ziels

4

Kompensation in Höhe von 5% des 
Emissionsstands 1990 wird ab 
2030 berücksichtigt (61 Tt/a) 



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG

Definition 
Klimaneutralität

5

• Klimaneutralität bedeutet Treibhausgasneutralität. Sie wird erreicht, 
wenn die Summe der positiven und negativen Treibhausgas-Einträge 
gleich Null ist. 

Wichtige Eckpunkte für Gütersloh sind:

• Treibhausgas – Vermeidung hat im Sinne des Vorsorgeprinzips Vorrang.

• Oberste Prämisse ist die Einhaltung eines Paris-konformen CO2-
Budgets.

• Beschrieben wird der Zielpfad zur Treibhausgasneutralität auf 
Grundlage der Reduktionspotenziale, des CO2-Budgets sowie der 
zeitlichen Ziele.

• Energiebedingte THG-Emissionen sollen weitgehend durch technische 
und verhaltensbezogene Maßnahmen vermieden werden.

• Unvermeidbare THG-Emissionen (z. B. aus der Landwirtschaft oder 
dem Wasser) werden, soweit möglich, vorwiegend regional 
kompensiert.

• Rebound Effekte werden minimiert. 



Bilanzierung „BISKO-GTzero“



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG

Bilanzierungs-
methodik

Energetische Emissionen 
(BISKO-Bilanz) 
• Strom, Wärme, Verkehr nach 

Territorialprinzip, nachrichtliche 
Bilanz mit lokalem Strommix 

Nicht energetische Emissionen
• Schlechte Datenverfügbarkeit, 

werden daher bisher nicht bilanziert.
• Im Bundesdeutschen Mittel ca. 

16%* nicht - energetische 
Treibhausgasemissionen

• Empfehlung: Aufbau Nebenbilanz  



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG

Bilanzierung
„BISKO-GTzero“

8

BISKO Gtzero
GPC (Greenhouse 
Gas Protocol) ISO 14064

Allgemein
Relevanz für 
Gütersloh Aufwand

Bilanzierung nicht-energetischer Emissionen hoch hoch nachrichtlich über Nebenbilanzen ja ja
Bilanzierung "grauer Energie" mittel hoch nein ja ja
Emissionsfaktoren mit CO2-Äquivalenten und Vorketten hoch gering ja ja ja
Differenzierte Aufteilung in Sektoren und Energieträger hoch gering ja ja ja
Ausweisung der Datengüte hoch gering ja ja

Differenzierung in Primär- 
und Sekundärdaten

Bilanzierung ohne Witterungskorrektur keine gering ja
keine Vorgaben zur 
Witterungskorrektur, keine Vorgaben

Bilanzierte Treibhausgase (in CO2-Äquivalenten) CO2, CH4, N2O
CO2, CH4, N2O, 
HFCs, PFCs, SF6, 

CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFCs, SF6, NF3

Bilanzierte Sektoren
Stationäre Energie
Wohngebäude hoch mittel ja ja ja
Geschäfts- und Institutsgebäude und -einrichtungen hoch mittel ja ja ja
Fertigungsindustrie und Bauindustrie hoch mittel ja ja ja
Energiewirtschaft hoch mittel ja ja ja
Energieerzeugung und Netzeinspeisung hoch mittel nachrichtlich über Nebenbilanz ja ja
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei mittel hoch nachrichtlich über Nebenbilanz ja ja
Nicht spezifizierte Quellen gering gering nein ja ja
Flüchtige Emissionen aus Kohleabbau, -
weiterverarbeitung, -speicherung und -transport keine hoch nein ja ja
Flüchtige Emissionen aus Öl- und Gas-Systemen gering hoch nein ja ja
Transport
Straßenverkehr hoch mittel ja ja ja
Schienenverkehr hoch mittel ja ja ja
Schifffahrt keine mittel ja ja ja
Flugverkehr keine hoch nachrichtlich über Nebenbilanz ja ja
Off-road (mobile Maschinen etc.) gering hoch ja ja ja
Abfall
Entsorgung innerhalb Gebietsmarkung hoch hoch nachrichtlich über Nebenbilanz ja ja
Entsorgung außerhalb Gebietsmarkung gering hoch nein ja ja (indirekte Emissionen)biologische Abfallbehandlung innerhalb der 
Gebietsmarkung mittel hoch nachrichtlich über Nebenbilanz ja jabiologische Abfallbehandlung außerhalb der 
Gebietsmarkung gering hoch nein ja ja (indirekte Emissionen)
Verbrennung und offene Verbrennung von innerhalb der 
Gebietsmarkung anfallendem Abfall mittel hoch

ja, (wenn innerhalb der Gebietsmarkung 
verbrannt) ja ja

Verbrennung und offene Verbrennung von außererhalb 
der Gebietsmarkung anfallendem Abfall gering hoch

ja (wenn importiert und energetisch 
genutzt) ja ja (indirekte Emissionen)

Abwasser innerhalb der Gebietsmarkung anfallend hoch hoch nachrichtlich über Nebenbilanz ja keine Angabe
Abwasser außerhalb der Gebietsmarkung anfallend keine hoch nein ja keine Angabe
Industrieprozesse hoch hoch nachrichtlich über Nebenbilanz ja ja
Produktgebrauch gering hoch nein ja ja
Viehbestand mittel hoch nachrichtlich über Nebenbilanz ja jaLandnutzung, Änderung der Landnutzung und 
Forstwirtschaft gering hoch nachrichtlich über Nebenbilanz ja ja
Zuschlagstoffe und Nicht-CO2 Emissionsquellen gering hoch nachrichtlich über Nebenbilanz ja ja

Datenlage oft schwierig bzw. nicht vorhanden.



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG

Erreichen einer 
Einflussbilanz auf 
Basis der BISKO 
Methodik

9

Berücksichtigung Lokaler 
Stromerzeugung

• Emissionen 
strombasierter 
Anwendungen werden 
laut BISKO ausschließlich 
mit bundesdeutschem 
Strommix gerechnet
• Die Einbringung lokaler 
Erneuerbarer Energien 
kann über eine 
Nebenbilanz erfolgen.

Nicht-Energetische 
Emissionen werden nicht 

erfasst

• Schlechte 
Datenverfügbarkeit, wird 
daher bisher nicht 
bilanziert.

• Im Bundesdeutschen 
Mittel ca. 16%* nicht -
energetische 
Treibhausgasemissionen

• Bilanzierung kann auch 
hier nachrichtlich als 
Nebenbilanz erfolgen

Schlechte Vergleichbarkeit 
mit Nationalem 
Inventarbericht

• Der NIR ist das zentrale 
Controllinginstrument der 
Emissionsentwicklung in 
Deutschland 

• NIR erfasst sämtliche 
Emissionen während 
BISKO nur energetische 
Emissionen erfasst.

• Die Summe aller 
kommunalen BISKO-
Bilanzen ergibt demnach 
nicht das NIR-Ergebnis. 
Ein Herunterbrechen der 
bundesweiten Ziele auf 
kommunale Ebene kann 
nachrichtlich dennoch 
erfolgen.



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG

Bilanzierung
„BISKO-GTzero“

10

• BISKO ist der de-facto Standard der kommunalen 
Bilanzierung

• Die identifizierten Probleme wie das Fehlen nicht-
energetischer Emissionen und dem fehlenden Einfluss des 
lokalen Ausbaus Erneuerbarer Energien lassen sich 
nachrichtlich beheben.

• Auch verursacherbasierte Emissionen wie bspw. aus dem 
Flugverkehr können in einer Nebenbilanz erfasst werden. Die 
Vergleichbarkeit deutscher Kommunen ist durch die 
Einhaltung des BISKO Standards weiterhin gegeben.



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG

Erfolgskontrolle 
je Aktivität

11



Handlungsfelder Maßnahmenkatalog und 
Projektsteckbriefe



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG Mögliche Handlungsfelder

13

Gebäude und 
Quartiere werden 

klimaneutral

Klimaneutrale 
Energieversorgung und -

erzeugung erreichen

Arbeiten und Wirtschaften 
erfolgen klimaneutral

Mobilität und Logistik 
werden klimaneutral

Klimaneutralen Lebensstil 
und Bildung fördern

Kommunale und 
zivilgesellschaftliche 
Transformation zur 

Klimaneutralität erreichen



FOKUS MASSNAHMENENTWICKLUNG Maßnahmenportfolio (Entwurf 26.10.2022)
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Maßnahmenportfolio - Gütersloh 2.0
- Entwurf (Stand 26.10.2022)

1. Gebäude und
Quartiere werden
klimaneutral

1.1. Integrierte nachhaltige
Stadtentwicklung

1.1.1. Maßnahme: Integrierte klimafreundliche
Quartiersentwicklung fördern

1.1.1.1. Leitlinien für klimaneutrales und
umweltverträgliches Bauen in
Gütersloh

Klimabeirat

1.1.1.2. Leitlinien zum Mansergh Quartier

Klimabeirat

1.1.1.2.1 Nutzung des Quartiers unter
Klimaneutralität: Kein Abriss, kein
Neubau ohne
Klimaneutralitäts-Konzept

Klimabeirat

1.1.1.2.2 398 000 EUR Fördermittel für echte
Klimaneutralität verwenden.

Klimabeirat

1.1.1.2.3 Graue Energie komplett erhalten
und mit CO2 Preis kalkulatorisch
bewerten

Klimabeirat

1.1.1.3. Klimaneutralität als Anforderung für
Neubau und Entwicklung / Anreize
für CO2-ärmere/-speichernde
Technologien

Klimabeirat

1.1.1.4. OSM Karte mit Layer für alle
geplanten Neubaugebieten aus dem
Regionalplan

Klimabeirat

1.1.1.5. Strategie zum Rückbau von
Baugebieten

Klimabeirat

1.1.1.6. Erstellen eines kompletten
Gebäudekatasters

Klimabeirat

1.1.2. Maßnahme: Flächenoptimierung als Beitrag
zur klimaneutralen Stadtentwicklung

1.1.2.1. Flächenversiegelung beenden

Klimabeirat

1.1.2.2. Absolute Begrenzung des
Flächenverbrauches

Klimabeirat

1.2. Öffentliche Gebäude und Anlagen

1.2.1. Maßnahme: Klimaneutraler
Gebäudebestand Konzern Stadt Gütersloh

1.2.2. Maßnahme klimaneutraler sonstiger
öffentlicher Gebäudebestand

1.3. Klimafreundliche
Bestandssanierung

1.3.1. Maßnahme: Modernisierung selbstgenutzter
oder privat vermieteter Wohngebäude

1.3.1.1. Energieausweis als erfolgreiche
Maßnahme zur Energieeinsparung
und als Anschub für Modernisierung

Klimabeirat

1.3.1.2. Energieberatung - CO2-Beratung

Klimabeirat

1.3.2. Maßnahme: Modernisierung gewerblich
vermieteter Wohngebäude

1.4. Klimaneutraler Neubau

1.4.1. Maßnahme: Nachhaltigen Neubau
nicht-städtischer Wohngebäude  fördern

2. Klimaneutrale
Energieversorgung
erreichen

2.1. Klimagerechte Energieplanung

2.1.1. Maßnahme: Integrierte Wärme- und
Energieplanung

2.1.1.1. Einbeziehung von Nahwärme und
Wärmepumpen

Klimabeirat

2.1.2. Maßnahme: Flächenverfügbarkeitsplanung
für Infrastruktur und Erneuerbare Energien

2.2. Energieversorgung im
kommunalen Einflussbereich

2.2.1. Maßnahme: Dekarbonisierung der
Wärmeversorgung des Konzerns Stadt
Gütersloh

2.2.2. Maßnahme: Ausbau der Erneuerbaren
Stromerzeugung des Konzerns Stadt
Gütersloh

2.3. Steigerung des lokal und
erneuerbar erzeugten Stroms

2.3.1. Maßnahme: Ausbau der Photovoltaik auf
Wohn- und Nichtwohngebäuden

2.3.1.1. Gesamtes Dachpotential für PV
errechnen, Strategie zur Aktivierung
vorschlagen

Klimabeirat

2.3.1.2. PV-Pflicht auf Neubau-Dächer
(ausdehnen auf alle Neubauten,
Altbau bei Dachsanierung,
Förderung zur Beschleunigung)

Klimabeirat

2.3.2. Maßnahme: Nutzung der
PV-Freiflächenpotenziale

2.3.2.1. Potential AgriPV heben

Klimabeirat

2.3.2.2. Ermittlung der Potentiale von
Freiflächen-PV und Agri-PV

Klimabeirat

2.3.3. Maßnahme: Ausbau der Windenergie

2.3.3.1. Repowering bei Windenergieanlagen
/ Gütersloher Bürgerwindanlagen

Klimabeirat

2.3.4. Maßnahme: Import erneuerbarer Strom

2.4. Steigerung der lokal und
erneuerbar erzeugten Wärme

2.4.1. Maßnahme: Ausbau leitungsgebundener
grüner Wärme

2.4.2. Maßnahme: Effiziente dezentrale Heizungen
mit erneuerbaren Energien fördern

2.4.2.1. Ermitteln vorhandener
Holzfeuerungen
(Kleinfeuerungsanlagen), Fahrplan
zur Kontrolle der Anlagen und
Umstellungskonzept (Ziel:
Feinstaubbelastung vermindern)

Klimabeirat

2.5. Versorgungssicherheit und
Sektorkopplung

2.5.1. Maßnahme: Steuerung und Speicherung
volatiler Stromerzeugung, netzdienliche
Energietarife und Betreibermodelle

2.5.2. Maßnahme: Import und Export
erneuerbarer Strom bedarfsgerecht
sicherstellen

2.5.3. Maßnahme: Erzeugung und Verteilung
Wasserstoff, synthetische Gase und
Kraftstoffe, Infrastrukturentwicklung

2.5.4. Maßnahme: Entwicklung Versorgungsnetze
zur Sektorkopplung

3. Arbeiten und
Wirtschaften erfolgen
klimaneutral

3.1. Ressourcen- und
klimaschonende
Gewerbeflächen- und
Immobilienentwicklung

3.1.1. Maßnahme: Klimaschutzoptimierte
Entwicklung bestehender und neuer
Gewerbegebiete

3.1.1.1. Klimaneutralität als Anforderung für
Neubau und Entwicklung /
Bonussystem für
CO2-ärmere/-speichernde
Technologien

Klimabeirat

Klimafreundlicher

3.2.1. Maßnahme: Nachhaltige städtische
Unternehmenskultur entwickeln

3.2.1.1. Strategien für den Einsatz von
nachhaltiger EDV Hardware und
nachhaltiger Software erarbeiten

Klimabeirat

3.2.1.2. Strategien für den Einsatz von
nachhaltiger IT Hardware

Klimabeirat

3.2.1.3. Strategien für den Einsatz
nachhaltiger Software

Klimabeirat

3.2.2. Maßnahme: Klimaschonende Beschaffung
im Konzern Stadt Gütersloh

3.3. Klimaschonende Produktion und
Dienstleistungen

3.3.1. Maßnahme: Energie- und
Ressourceneffizienz in Unternehmen
fördern

3.3.1.1. Mitmach-Initiative für Unternehmen

Klimabeirat

3.3.1.2. Fördermittelberatung für
Unternehmen ausbauen

Klimabeirat

3.3.1.3. Digitale App zur Messung von
CO2-Emissionen und Klimazielen für
Unternehmen (und Haushalte)

Klimabeirat

3.3.2. Maßnahme: Förderung
Klimaschutzwirksamkeit am Arbeitsplatz

3.4. Kreislaufwirtschaft

3.4.1. Maßnahme: Kreislaufwirtschaft auf- und ausbauen

3.4.1.1. Kreislaufwirtschaft als Anforderung
in der Beschaffung

Klimabeirat

3.4.2. Maßnahme: Kreislaufwirtschaft im
Baugewerbe ausbauen

3.5. Klimaschutz in der Agrar- und
Ernährungswirtschaft

3.5.1. Maßnahme: Erzeugung, Produktion und
Vermarktung im Bereich nachhaltiger
Ernährung fördern

3.5.1.1. Zusammenstellung von Anlagen und
Daten zur Massentierhaltung und
Darstellung von Emissionen aus der
Landwirtschaft

Klimabeirat

4. Mobilität und Logistik
werden klimaneutral

4.1. Klimafreundliche
Verkehrsplanung und
Mobilitätskonzepte

4.1.1. Maßnahme: Integrierte Stadt und
-Verkehrsplanung fördern

4.1.1.1. Aktueller Modal Split erarbeiten,
daraus Dekarbonisierungspfad

Klimabeirat

4.1.1.2. Aktuelle Emmissionswerte

Klimabeirat

4.1.1.3. Verkehrsflächenverteilung errechnen
MIV, ÖPNV, Radverkehr. Alles als
OSM Layer sichtbar machen

Klimabeirat

4.1.1.4. Verkehrsflüsse als OpenData aktuell
darstellen, Zielwerte vorschlagen

Klimabeirat

4.1.1.5. Verkehrsflächen und Parkflächen

Klimabeirat

4.1.1.6. Abschätzung bzw. Berechnung und
Darstellung von Effekten
(ökonomisch, ökologisch), die sich
durch Verminderung des
Parkplatzangebotes für Autos, durch
Erhöhung und durch Staffelung der
Parkgebühren erzielen lassen

Klimabeirat

4.1.1.7. Umstellungsszenario beim
Straßenbau mit folgenden Zielen:
Minimieren des Neubaus von
Autostraßen, qualitatives Ertüchtigen
notwendiger Straßen für den
Autoverkehr, Rückbau von
Autostraßen und Autostellflächen,
Ausbau und Förderung des
Zufußgehens und Radverkehrs
(Stichwörter: Wegenetz,
Verkehrsberuhigung,
Aufenthaltsqualität, Stadtplätze,
Stellflächen für Fahrräder,
Fahrradparkhaus in der Innenstadt)

Klimabeirat

4.2. Klimafreundlich und mobiler
Konzern Stadt Gütersloh

4.2.1. Maßnahme: Ausbau des
Mobilitätsmanagements

4.2.2. Maßnahme: Umstellung des kommunalen Fuhrparks

4.3. Verkehrsvermeidung und
-verlagerung

4.3.1. Maßnahme: Stärkung des Fuß- und Radverkehrs

4.3.1.1. CO2 Verminderung durch
Übertragung des Groninger Modells
errechnen

Klimabeirat

4.3.2. Maßnahme: Stärkung des ÖPNV und der
multimodalen Mobilität

4.4. Verkehrsvermeidung und
-Verlagerung

4.4.1. Maßnahme: Förderung eines
klimaschonenden Wirtschaftsverkehrs sowie
betrieblicher Mobilität

4.5. Klimaschonende Kraftstoffe und Antriebe

4.5.1. Maßnahme: Förderung der E-Mobilität

5. Klimaneutralen Lebensstil
und Bildung fördern

5.1. Klimaschutz im Alltag

5.1.1. Maßnahme: Innovations- und
Erfahrungsräume mit Unternehmen und der
Zivilgesellschaft fördern und erweitern

5.1.1.1. Reallabor "Klimafreundliche
Entscheidungen"

Klimabeirat

5.1.2. Maßnahme: Klimaschonendes und
nachhaltiges Verhalten in die breite
Anwendung bringen

5.1.2.1. Lebensmittelverschwendung und
Plastikkonsum pro Kopf in Gütersloh
ermitteln, das Reduktionspotential
abschätzen und für Gütersloh
geeignete Maßnahmen gegen
Lebensmittelverschwendung und
Plastikkonsum zusammenstellen

Klimabeirat

5.2. Klimaschutz in
Bildungseinrichtungen

5.2.1. Maßnahme: Erfahrungs- und
prozessbasierte Umweltbildung für
Klimaschutz und Nachhaltigkeit

5.3. Klimaschutz in Kultur und Freizeit

5.3.1. Maßnahme: Kulturschaffende und Anbieter
von Freizeiteinrichtungen als Multiplikatoren
für Klimaschutz und Nachhaltigkeit fördern

6. Kommunale und
zivilgesellschaftliche
Transformation zur
Klimaneutralität erreichen

6.1. Transformation als kommunale
Managementaufgabe

6.1.1. Maßnahme: Monitoring und Controlling mit
Multiprojektmanagement einrichten

6.1.1.1. Datenerfassung

Klimabeirat

6.1.1.2. Daten und Messungen zu
Belastungen (Temperatur, Feinstaub,
Lärm, Verkehrsfluss,
Geschwindigkeit, Unfalldaten,
Stellplatznutzung)

Klimabeirat

6.1.2. Maßnahme: Kommunikation des
Transformationsprozesses

6.1.2.1. Öffentlichkeitsarbeit - Design

Klimabeirat

6.1.2.2. Öffentlichkeitsarbeit - geeignete
Beispiele ermitteln und zu einer
Projekt- und Maßnahmenliste
weiterentwickeln

Klimabeirat

6.1.2.3. Klimakommunikation in der Presse

Klimabeirat

6.1.2.4. Vorschläge für erfolgreiche
Strategien in der
Öffentlichkeitsarbeit sowie für neue
Konzepte und Methoden erstellen,
die geeignet sind, Hemmnisse bei
der Umsetzung von
Klimaschutzmaßnahmen zu
überwinden (Beispiele aus anderen
Kommunen, Informationen aus der
Psychologie und Werbung)

Klimabeirat

6.1.2.5. Prüfung der Einrichtung einer
Marketingstelle für Klimaschutz und
Anpassung an Klimawandelfolgen
(Kosten, Finanzierung, Beteiligte,
Örtlichkeit, Organisation, Aufgaben)

Klimabeirat

6.2. Transformation als
Organisations- und
Planungsaufgabe im Konzern
Stadt Gütersloh

6.2.1. Maßnahme: Integration des Ziels der
Klimaneutralität in die Struktur des
Konzerns Stadt Gütersloh

6.2.1.1. Prüfung des Haushaltes auf
Nachhaltigkeit

Klimabeirat

6.2.1.2. Prüfung des Haushaltes auf
Klimarelevanz und Nachhaltigkeit

Klimabeirat

6.2.2. Maßnahme: Zukunftsorientierte Planung
"Kommune als Vorbild"

6.2.3. Maßnahme: Verwaltungsinterne
Kommunikation und Vernetzung

6.3. Transformation in
zivilgesellschaftlicher
Verantwortung

6.3.1. Maßnahme: Förderung und Verstetigung
von Beteiligungsprozessen

6.4. Klimaschutz,
Wirtschaftsförderung und 
Regionalentwicklung integriert
betrachten

6.4.1. Maßnahme: Nachhaltigkeitstransformation
der Wirtschaft und 
Neuansiedlung klimaneutraler Unternehmen
fördern

6.4.1.1. Ausbildungspakt des Kreises
Gütersloh für Klimaschutz

Klimabeirat

6.4.1.2. Ausbildungsinitiative Handwerk

Klimabeirat

6.4.2. Maßnahme: Stadt - Region Beziehungen entwickeln

6.5. Soziale Gerechtigkeit und
Teilhabe im Klimaschutzprozess

6.5.1. Maßnahme: Unterstützung der
Gemeinwohlökonomie

6.5.2. Maßnahme: Unterstützung und Förderung
sozialer Infrastrukturen bei der
Klimatransformation

7. Weitere Vorschläge

7.1. Stadtwerke klimaneutral

Klimabeirat

7.2. Daten, Informationen und zeitlichen
Horizont für das Stadtgebiet
Gütersloh zusammenstellen, sodass
sich parallel zur Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie auch
Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel durchführen lassen
(Stichwörter: Hochwasserschutz,
Überschwemmungs-,
Retentionsflächen,
Grundwasserneubildung,
Frischluftleitbahnen, Temperatur,
Naherholung)

Klimabeirat

7.3. Für Gewässer im Stadtgebiet
Strategie und ev.
Zwangsmaßnahmen
zusammenstellen, damit WRRL
Vorgabe in der aktuellen Phase
abgeschlossen wird (Keine
Fristverlängerung)

Klimabeirat
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Beispiel aus 
Klimaschutzkonzept Düsseldorf

1 Regionales Klimaschutzkonzept zur „Erschließung der Erneuerbaren Energien-Potenziale in der Metropole Ruhr“

Energieeffizienz_3.2.  

Mieterstrommodelle  

Kurzbeschreibung

Kulturelle und sportliche Treffpunkte, d. h. insbesondere Vereine, für die Verbreitung von Klima-
schutzwissen und für ein Klimafreundliches Handeln nutzen und dies i.R. einer großangelegten 

Kampagne, die aber ggf. auch die Quartiersidee aufgreifen kann.

Kriterienbewertung

+

+ + + + + 
 

+ + + + + 

+ + +

 
+

Anmerkung

Gering, d. h. ca. 1000 kWh

Gering, d. h. ca. 5 Tonnen / a

30.000 € pro Jahr; ggf. Förderung über KfW-Bank

 
 
Einmalig ca. 3 Personentage für Organisation  
und Begleitung des Seminars

Mittel; Aufwand und Kosten gering; angespro-
chene Gruppen wirken als Multiplikatoren

Hoch, d. h. 3 Mio. €/a

Energieeinsparung

THG-Reduktion

Finanzieller Aufwand  
(Sachkosten, Dritte &  
Fördermöglichkeiten)

Zeitlicher Aufwand  
(Personal)

Kosten-Nutzen-Verhältnis 

Regionale Wertschöpfung

Zu erwartende Akzeptanz

hoch

Verfügbare städtische Steuerungsinstrumente

Förderprogramm

Zielgruppenbeschreibung

Bürger (30-50 Jahre, mittlere  
Einkommen, Hauseigentümer, ...)

Verantwortliche und Beteiligte

Umweltamt, Stadtwerke Düsseldort AG

Handlungsschritte

1. Kulturelle und sportliche Treffpunkte

2. Vereine sind ein Treffpunkt vieler Menschen unterschiedlichen Alters

3. Ziel ist die Bewerbung der Nutzung innovativer, umweltfreundlicher Angebote

Erprobungsquartier(e)

Bilk

Weitere geeignete Quartiere

Werresheim

Durchführungszeitraum: 2017–2020 Priorität: 3

!

"

#

$

%

&
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Mit Ergebnissen aus dem Pilotprojekt THG Instrumente November 2022 
GHG Accounting in Kooperation mit der Universität Greifswald

Svend Andersen

Bilanzierungsinstrumente 
im kommunalen 
Klimaschutz





United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Seit dem 21. März 1994 in Kraft.

3

Das UNFCCC hat ein eindeutiges Mandat. 

The UNFCCC Secretariat:

UN Campus

Platz der Vereinten Nationen 1

53113 Bonn, Germany
“Stabilize greenhouse 

gas concentrations in 

the atmosphere at a 

level that would 

prevent dangerous 

anthropogenic 

interference with the 

climate system.”

“Stabilisierung der 

Treibhausgaskonzentrationen 

in der Atmosphäre auf einem 

Niveau, das gefährliche 

anthropogene Störungen des 

Klimasystems verhindert.”



Durch die Klimakrise stehen Menschenleben auf dem Spiel.

Wer das nicht anerkennt und versteht,

kann nicht sinnvoll zu seinen Lösungen beitragen.

Was ist effektiver Klimaschutz?



DIN Norm 14096:2014-05 

Brandschutzordnung - Regeln für das Erstellen und das 

Aushängen 

Brandschutzordnung Teil A (nach DIN 14096) enthält die 

Mindestanforderungen  an die Aushänge zum Verhalten im 

Brandfall und der Verhütung von Bränden.



The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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Im November 1988 vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für 

Meteorologie (WMO) etabliert.

Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ist ein unabhängiges

wissenschaftliches Gremium, das 1988 vom UNEP und der WMO gegründet wurde, um

eine objektive, wissenschaftliche Sicht des Klimawandels und seiner politischen und

wirtschaftlichen Auswirkungen auf der Grundlage von Bewertungen der veröffentlichten

wissenschaftlichen Literatur zu liefern. Die Aufgaben für den IPCC sind in der Resolution

43/53 der UN-Generalversammlung vom 6. Dezember 1988 festgelegt.

1990
First Assessment Report

AR 1

1995
AR 2

2001
AR 3

1996 
Revised Guidelines for 

National Greenhouse 

Gas Inventories

2007
AR 4

2014
AR 5

2022
AR 6

2018
SR 1.5

2006 
IPCC Guidelines 

for National GHG 

Inventories

2019 
update to the 2006 IPCC 

Guidelines



Alle anderen Treibhausgase haben eine vielfach höhere klimabeeinflussende 

Wirkung als Kohlenstoffdioxid.

Treibhauseffekt (GWP*) auf 100 Jahre bezogen nach Sachstandsbericht IPCC**SAR AR4 

GWP* = Global Warming Potential

** Intergovernmental Panel on Climate Change

Treibhausgas in CO2e IPCC AR4 

GWP. (AR5)

Kohlenstoffdioxid (CO2) 1

Methan (CH4) 25 (28)

Distickstoffmonoxid (N2O) 298 (265)

Teilhalogenierte 

Fluorkohlenwasserstoffe (HFCs)

124-14.800

Hydrofluorether (HFEs) 59 – 14,900

Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs) 7,500 – 17,700

Stickstofftrifluorid (NF3) 17.200 (16,100)

Schwefelhexafluorid (SF6) 22.800 (23 500)

7



Das Pariser Klimaabkommen sieht signifikante jährliche Reduktion der THG-

Emissionen vor, um das „unter 2°C“- bzw. „1,5 °C“-Szenario zu erreichen.

8

Paris Agreement – wissenschaftsbasierte Ziele zur Einhaltung der Temperatur – Überblick

Business-as-usual-Szenario

▪ Die Emissionen steigen 

durchschnittlich jedes Jahr um 

2,2 %.

▪ Globale Erwärmung erreicht 

zum Ende des Jahrhundert 3,7 

bis 4,8°C.

1,5 °C-Szenario

▪ In 2030 60 % weniger Emissionen.

▪ In 2050 mindestens 100 % weniger 

Emissionen.

Quelle: UN Emissions Gap Report 

≈ 60 % 

Reduktion bis 

2030





▪ „Es besteht das Erfordernis einer effektiven und progressiven Reaktion auf die 

immanente Bedrohung durch den Klimawandel auf der Grundlage der besten 

verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. ISO erstellt Dokumente, die die 

Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Instrumente, die helfen, dem 

Klimawandel zu begegnen, unterstützen.“

▪ „Initiativen zur Begrenzung von THG stützen sich auf die quantitative Bestimmung, 

Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung von Treibhausgasemissionen 

und/oder des Entzugs von Treibhausgasen.“

▪ „Die Normenreihe ISO 14060 bietet Klarheit und Einheitlichkeit für die 

Quantifizierung, Überwachung, Berichterstattung und Validierung oder Verifizierung 

von THG-Emissionen und des Entzugs von Treibhausgasen zur Unterstützung einer 

nachhaltigen Entwicklung.“

Hintergrund zum Bilanzierungsstandard aus ISO EN DIN 14064-1:2018* 

*Deutsches Institut Für Normung: Treibhausgase – Teil 1: Spezifikation mit Anleitung zur quantitativen

Bestimmung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen und Entzug von Treibhausgasen auf Organisationsebene



DIN EN ISO 14064-1: 2018, Spezifikation mit Anleitung zur quantitativen Bestimmung 

und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen und Entzug von Treibhausgasen auf 

Organisationsebene

▪ Erhöht die ökologische Integrität der quantitativen Bestimmung von 

Treibhausgasen;

▪ Verbessert die Glaubwürdigkeit, Einheitlichkeit und Transparenz der 

Quantifizierung, Überwachung, Berichterstattung, Verifizierung und 

Validierung im Zusammenhang mit THG;

▪ Erleichtert die Entwicklung und Verwirklichung von Strategien und Plänen 

zum Treibhausgasmanagement;

▪ Erleichtert die Entwicklung und Umsetzung von Begrenzungsmaßnahmen 

durch Emissionsreduzierungen oder Verbesserungen des Entzugs von 

Treibhausgasen;

▪ Bietet die Möglichkeit, die Leistung und den Fortschritt bei der Reduktion von 

Treibhausgasemissionen und/oder der Verbesserung des Entzugs von 

Treibhausgasen nachzuverfolgen.



▪ Sammeln Sie aussagekräftige Daten und Informationen, die genau, überprüfbar, 

relevant und nicht irreführend sind.

▪ Verwenden Sie Methoden zur Datenerhebung und -analyse, die auf 

wissenschaftlichen Methoden und Prinzipien basieren.

▪ Dokumentieren Sie Methodik, Datenqualität und Datenerhebungsverfahren 

transparent.

▪ Bewerten Sie alle relevanten Aspekte basierend auf aktuellen Standards und 

klar definierten Grundsätzen für Grenzen und Methodik.

▪ Stellen Sie klar fest, ob und wenn ja, welcher Aspekt oder Teil einer Dienstleistung, 

Lieferung oder eines Produkts und des Produktlebenszyklus überprüft wurde.

▪ Identifizieren Sie eindeutig Datenerfassungs- und Leistungsgrenzen.

▪ Weisen Sie eindeutig auf den buchhalterischen Charakter der Bewertung hin und 

implizieren Sie keine Validierung oder Zertifizierung, wenn dies nicht der Fall ist.

Qualitätskriterien zur Bilanzierung aus ISO EN DIN 14020 & 14021* 

*Deutsches Institut Für Normung: Umweltkennzeichnungen und -deklarationen – Allgemeine Grundsätze (ISO 14020:2000),

Umweltkennzeichnungen und -deklarationen (ISO 14021:2016)





Quantifizierung von THG-Quellen, Senken und Reservoirs

Quellen Senken & Reservoirs

© GHG Accounting Services



Eine systematische Treibhausgasbilanzierung umfasst folgende Schritte:
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Treibhausgasbilanzierung DIN 14064-1:2018
▪ Identifizierung des Nutzers und des Zwecks.

▪ Definition von Berichtszeitraum und Bilanzgrenze. 

▪ Identifizierung von Treibhausgasquellen und -senken.

▪ Analyse der Relevanz und Signifikanz der identifizierten 

Quellen und Senken.

▪ Erhebung der Daten, Aktivitätsdaten (und -rate).

▪ Auswahl der Berechnungsmethode.

▪ Ermittlung der Quellen der Treibhausgas-Emissions- oder 

Entzugsfaktoren.

▪ Treibhausgasemissionen und -entzug. 

▪ Bewertung von Unsicherheiten.

▪ Gegenüberstellung mit Kennzahlen und Benchmarks 

(optional).

Aktivitätsdaten

+

Emissionsfaktoren 

=

THG-Erklärung









*Kein anders Programm weltweit, BC Climate Action, FCM, ICLEI, Compact of Mayors, Carbonn, CDP City etc. 

kombiniert gemeindeweite und kommunale Inventare!  

Das Hauptproblem der BISKO Empfehlung ist die kombinierte Bilanzierung

von Körperschaft und Gemeinde auf die gleiche Weise in einem Inventar*! 

Körperschaft Stadt:

• Zugang zu primären 

Aktivitätsdaten.

• Direkte 

Entscheidungskontrolle 

über THG-Quellen. 

Gemeinde:

• Kein Zugang zu 

primären 

Aktivitätsdaten.

• Nur indirekter Einfluss 

auf THG-Quellen. 

BISKO:

• Schlechte Datenqualität, weil entweder nur 

basierend auf Modellen oder weil stark 

variierend und intransparent. 

• Handlungsorientierung uneindeutig und 

ineffektiv, weil basierend auf dem kleinsten 

gemeinsamen Nenner der Kontrolle.



Project Examples



Micro Grid
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Hot 

Mix 

UV 

Street  

Concrete 



Welche Bilanzierungsinstrumente …

▪ Bieten fachliche Integrität?

▪ Basieren auf aktuellen Erkenntnissen?

▪ Stellen Vergleichbarkeit her?

▪ Bieten eindeutige Definition der Bilanzgrenzen?

▪ Bieten Anleitung zur Erstellung?

▪ Liefern Vorgaben zur Berichterstattung?

▪ Sind verifizierbar?

▪ Bieten Anleitung zur Überwachung?

▪ Bieten klare handlungsorientierte Informationen zur 

Treibhausgasreduzierung?

Evaluierungskriterien des Projektes



BISKO, ifu :2015 ISO EN DIN 14064-1:2018

Fachliche Integrität Nein, nicht alle THGs und nicht alle 

Quellen sind einbezogen. Ungenauer 

Umgang mit Emissionsfaktoren. Kein 

Schwerpunkt auf primären 

Aktivitätsdaten. 

Ja, alle THGs und alle Quellen. Aktuelle 

Emissionsfaktoren und Schwerpunkt 

auf primären Aktivitätsdaten.

Basierend auf aktuellen Erkenntnissen Nein. Veraltet, basierend nur auf 

energetischem Ansatz und auf Scope 

1/2. 

Ja. Alle THGs und alle Quellen 

basierend auf 6 Kategorien und unter 

Berücksichtigung auch von 

anthropogen biogenen Emissionen.  

Vergleichbarkeit Nicht möglich, weil es sich nur um eine 

Empfehlung und keinen Standard 

handelt.

Nur in Deutschland in Gebrauch.

Ja, international vergleichbar.

Definition der Bilanzgrenzen Nein, nicht eindeutig. Territorial partiell. Ja, Kontrollansatz. Ganzheitlich.

Anleitung zur Erstellung Nein, keine Angaben. Ja, mit ganz klaren Definitionen.

Vorgaben zur Berichterstattung Nein, keine Angaben. Ja, mit ganz klaren Definitionen.

Verifizierbar Nicht möglich, weil es sich nur um eine 

Empfehlung und keinen Standard 

handelt.

Ja, mit ganz klaren Definitionen.

Anleitung zur Überwachung Nein, keine Angaben. Ja, mit ganz klaren Definitionen.

Handlungsorientierte Informationen Nein, nicht eindeutig. Ja, mit hilfreichen Hinweisen.



Erst durch die Berücksichtigung aller direkten und indirekten Treibhaus-

gasemissionen ergibt sich ein vollständiges Bild.
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Klassifizierung direkter und indirekter Treibhausgasemissionen (DIN 14064-1: 2018).

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 5

Kategorie 6

direkte THG-

Emissionen und 

-Entzug direkter THG

indirekte THG-

Emissionen aus 

importierter Energie

indirekte THG-

Emissionen aus 

Transport

indirekte THG-

Emissionen 

aus von einer 

Organisation  

genutzten 

Produkten

indirekte THG-

Emissionen in 

Verbindung mit der 

Nutzung von 

Produkten der 

Organisation

indirekte THG-

Emissionen aus 

anderen Quellen
Kategorie 4

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Nicht mehr aktuell!



Vorläufige Einschätzung:

Im direkten Vergleich zum BISKO-Ansatz erscheint der ISO 14064-1 Standard als detailliertere und

besser strukturierte Richtlinie für die kommunale Treibhausgasbilanzierung. So sind unter anderem

genauere Informationen über die Kategorisierung von Treibhausgasemissionen sowie über

angemessene Quellennutzung bezüglich der Datenerhebung enthalten. Auch sind exaktere

Vorgaben für die Berichtsstruktur zu finden, welche, verglichen mit den Vorgaben des BISKO-

Ansatzes, eine wesentlich strukturiertere Treibhausgasbilanzierung ermöglichen.

Hinzu kommt, dass der ISO 14064-1 Standard eine größere Anzahl von möglichen

Treibhausgasemissionen für die Bilanzierung berücksichtigt. So sind neben den

energieträgerbasierten Emissionen des BISKO-Ansatzes auch Vorgaben über

Bilanzierungsmöglichkeiten weiterer relevanter Sektoren wie beispielsweise der Abfallwirtschaft oder

der Beschaffung enthalten. Auch sind neben CO2, N2O und CH4 ebenso SF6, NF3 sowie HFC und

PFC als weitere relevante Treibhausgase in der Bilanzierungsmethodik enthalten. Die einzelnen

Treibhausgase werden dabei separat aufgeführt und in CO2-Äquivalenten berechnet.

Der ISO14064-1 Standard deckt somit ein wesentlich größeres Spektrum an potenziellen

Treibhausgasemissionen ab. Zusätzlich beinhaltet er ausführlichere Informationen über

Bilanzierungsmöglichkeiten und Treibhausgasdaten. Der ISO 14064-1 Standard ist dadurch

wesentlich besser für das genaue Bilanzieren und das damit verbundene gezielte Reduzieren von

Treibhausgasemissionen einzelner Bereiche geeignet.



Residential Buildings
12%

Commercial and Institutional Buildings and 
Facilities

1%

Manufacturing Industries
3%

Construction
0%

Public Electricity and Heat Production
1%

Mining and Quarrying (except Oil and Gas 
Extraction)

1%

Agriculture, Forestry and Fishing Activities
1%

Fugitive Emissions from Oil and Natural Gas 
Systems

0%

Passenger and Commercial Vehicles
23%

Public Transit - Bus
0%

Waterborne Navigation
2%

Aviation
0%

Off-road
8%

Solid Waste Disposal
6%

Biological Treatment of Solid Waste
0%

Wastewater Treatment and Discharge
0%

Industrial Wood Waste Landfills
3%

Metal Production
2%

Other Product Manufacture and Use
0%

Enteric Fermentation
7%

Manure Management
1%

Land Use
26%

Aggregate Sources and Non-CO2 Emission 
Sources on Land

1%

CVRD (Electoral Areas) 2018 Community GHG Inventory


